
Die erste sportliche Krankenkasse.

Dieses Reglement gilt ausschliesslich für den Einzel-
versicherten, der bei vivacare die Zusatzversicher-
ungen Ambulant oder Basic abgeschlossen hat. 

Die Beiträge sind mit dem Rechnungsbeleg bzw. 
folgenden Angaben geltend zu machen:

Name und Vorname, 
Art der Aktivität, 
Gültigkeitsdaten des Abonnements resp. der 
Kursdaten, 
Anzahl Lektionen bzw. Eintritte (bei Kursen 
oder Abonnements).

Die Beiträge sind lediglich für aktive Mitgliedschaften 
resp. Kurse pro Kalenderjahr gültig. 

Es können mehrere Rechnungen pro Kalenderjahr zur 
Rückerstattung eingereicht werden. Es wird jedoch 
höchstens bis zum maximalen Erstattungsbetrag pro 
Kalenderjahr rückvergütet. Der vergünstigte Bezug an 
Sportartikeln wird separat betrachtet. Hingegen 
werden die Rechnungen für die Beiträge der Mitglied-
schaften und Kurse addiert und bis zur maximalen 
Betragsgrenze erstattet.

Bei Neueintritten sind die Beiträge ab dem Eintritts-
datum in die vivacare gültig (Beginn der Aktivität resp. 
des Kurses nach diesem Datum).

Wenn das Versicherungsverhältnis zum 31.12. mit 
vivacare gekündigt wird, erlischt der Anspruch auf 
entsprechende Beiträge. Die Beiträge können nur 
von Versicherten geltend gemacht werden, die zum 
Zeitpunkt der Rechnungseinsendung in einem 
ungekündigten Versicherungsverhältnis mit der 
vivacare stehen.

Die Sportartikel müssen über den vivacare 
Online-Shop www.vivacare.ch bezogen werden.

Übersteigt der Kaufpreis der Sportartikel den 
vivacare Vorteil, hat der Versicherte den 
übersteigenden Betrag vollständig zu tragen. Eine 
Verrechnung mit nicht in Anspruch genommenen 
Beiträgen aus den vergangenen Perioden ist nicht 
erlaubt. Ebenso finden keine Auszahlungen für nicht 
in Anspruch genommene Beiträge statt. 

Beiträge für aktive Mitgliedschaften in Sportvereinen 
und -clubs können bis zum maximalen Erstattungs-
betrag zurückgefordert werden. Ebenso Beiträge für 
Kurse, die eine Sportaktivität darstellen und 
mindestens 8 Lektionen bzw. Eintritte umfassen. 

Das Reglement zur Gesundheitsförderung
(Stand 01.11.2007)

gültig ab 01.01.2007
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Mitgliederbeiträge für Sportverein oder Sportclub 
sowie Abonnement oder Kurs für sportliche Aktivitäten, 
z.B. Aerobic, Nordic-Walking

Sportartikel über vivacare Online-Shop

Ihre Vorteile  
pro Kalenderjahr

Versicherte
bis Alter 18

max. CHF 150.–

max. CHF 100.–

ab Alter 19

max. CHF 300.–

max. CHF 100.–

Die vorliegende Liste ist abschliessend. Sie kann von vivacare jederzeit geändert werden.


